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„Viele kleine Schritte auf 
dem Weg zu mehr Teilha-
be und Selbstbestimmung 
ergeben ein großes Gan-
zes. Lasst uns dort weiter-
machen, damit es in der 
Gesellschaft eine Selbst-
verständlichkeit ist, dass 
Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkran-
kung ihre Begabungen ein-
bringen! Jede/r weiß aus 
Erfahrung, Vielfalt öffnet 
Türen für neue Wege und 
Möglichkeiten!“

Barbara Heuerding,  
Geschäftsführerin BeB

Rückblick

Gute Gründe für einen Aktionsplan

„Fridays for Future“ beschäftigt sich  
mit dem Klima und dessen Ver- 
besserung. Der Aktionsplan des BeB  
hatte auch die Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Vorstand,  
Geschäftsstelle, Angehörigen,  
Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Einrichtungen im Blick. Nach 
Abschluss dieses Projektes kann ge- 
sagt werden „Es ist gelungen“.

Marion Linder und Rolf Winkelmann,  
Sprecher*innen des Beirats  
der Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuer*innen im BeB

„Aktionspläne zu erstellen ist ein 
mühsamer Weg, aber er lohnt sich. 
Man sieht zunächst die Baustellen 
und ist erstaunt, wie vieles davon 
doch positiv verändert werden kann, 
wenn man es denn will.“

Uwe Mletzko,  
Vorstandsvorsitzender BeB

„Der BeB hat mit der Erstel-
lung und Umsetzung des 
Aktionsplans gezeigt, was 
Verbände mit einer kleinen 
Geschäftsstelle auf den 
Weg bringen können. Ich 
hoffe, das motiviert andere. 
Es hat sich wieder gezeigt: 
Beteiligung verändert!“

Dr. Katrin Grüber,  
Geschäftsführerin Mensch, 
Ethik und Wissenschaft 
(IMEW)

„Mitbestimmung belebt, 
erfrischt, klärt und bewegt. 
Der Aktionsplan (hat)  
verändert!“ 

Jörg Markowski, 
Referent BeB

„Die vorbildliche und en-
gagierte Umsetzung des 
Aktionsplans der Geschäfts-
stelle hat Vorbildcharakter 
auf alle Einrichtungen und 
Dienste, nicht nur in der Di-
akonie. Es bleibt festzuhal-
ten: Aktionspläne verändern 
nachhaltig. Denn: Teilhabe 
fällt nicht vom Himmel!“

Dieter Lang, 
Geschäftsführer Diakonissen 
Speyer, Bethesda Landau

„Durch den Aktionsplan gibt es zwischen dem Beirat der Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, dem Vorstand und der 
Geschäftsstelle keine Berührungsängste mehr. Alle haben gelernt auf 
Augenhöhe miteinander zu sein und in verständlicher Sprache und 
mit Erläuterungen gemeinsam zu arbeiten. Ich kann nur alle aufrufen, 
selbst einen Aktionsplan zu machen, um gemeinsam zu erleben, wel-
che Erfolge man dadurch erreicht.“

Udo Dahlmann, Vorsitzender des Beirats der Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung im BeB
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

als das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2009 durch 
die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert und somit der Anspruch auf Umsetzung dieser wichtigen Konvention gegeben 
wurde, war vielen nicht klar, was auf einer langen Wegstrecke vor uns lag und liegt. Die UN-Behindertenrechtskonvention 
hat es in sich. Sie will die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung maßgeb-
lich verbessern. Mehr noch: Sie will in den Köpfen der Menschen einen kompletten Bewusstseinswandel herbeiführen, 
damit diese in allen Lebensbereichen im Sinne der Konvention handeln. Dies und nicht weniger soll erreicht werden.

Dieser Anspruch hat auch den Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) immer wieder angespornt und 
angetrieben, sich der Verbesserung der Lebensverhältnisse sowie der Verwirklichung von Partizipation und Teilhabe zu 
widmen. Daraus ist ein großer Strauß an Ideen entstanden: Aktionspläne sollten Mitgliedseinrichtungen helfen, die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit Leben zu füllen. Wir sind stolz, dass sich sehr viele unserer Mitglieder 
dieser Idee verschrieben haben.

Auch der Fachverband selbst hat sich nicht ausgeruht, sondern 35 Maßnahmen beschrieben, die auf dem Weg zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und zu mehr Inklusion hilfreich sind. Wir legen Ihnen heute die ab-
schließende Dokumentation dieses Aktionsplans vor und möchten damit transparent machen, was uns geleitet hat und 
welche Schritte wir gegangen sind. Vieles haben wir umsetzen können, manches ist teilweise durchgeführt worden, 
weniges konnte nicht in der geplanten Weise umgesetzt werden. Entscheidend bleibt, dass wir den Weg gegangen sind. 

Für den BeB ist der Abschluss des Projekts Aktionsplan, den diese Dokumentation markiert, allerdings kein Schluss-, 
sondern ein Doppelpunkt. Wir bleiben kontinuierlich auf dem Weg: Der Index für Partizipation, den wir mit Unterstüt-
zung des Instituts für Mensch, Ethik und Wissenschaft erstellen, ist die konsequente Fortsetzung des Aktionsplans. 
Dieses Index-Projekt wird maßgeblich unterstützt durch die Aktion Mensch Stiftung und Ecclesia sowie gefördert von 
EB-Consult und Curacon. Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung selbst sollen noch stärker befähigt 
werden, Partizipation im Alltag zu leben und für sich nutzbar zu machen. Wir halten zudem an der Regelung fest, dass 
die Vorsitzenden des Beirats der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie des Beirates der Ange-
hörigen und gesetzlichen Betreuer*innen regelmäßig an den Sitzungen des Vorstands des BeB teilnehmen. Wir reden 
miteinander statt übereinander. Wir lernen voneinander und ergänzen uns perfekt, weil wir dasselbe Ziel im Blick haben.

Im Namen des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe e. V. sage ich all jenen Dank, die sich an unterschied-
lichen Orten auf ganz vielfältige Weise mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt haben. 
Als BeB zeigen wir, dass wir nicht von gestern sind, sondern das Morgen als gute Zukunft für alle Menschen gestalten 
wollen. Wir sind noch nicht am Ziel, wir haben noch viel vor, wir bleiben auf dem Weg — denn wir wissen, dass die 
Richtung stimmt.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Pastor Uwe Mletzko 
Vorsitzender des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB)
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1. Der Aktionsplan des BeB 

1.1 Zielsetzung und Erarbeitung des Aktionsplans 

Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) tritt dafür ein, dass alle Menschen in Vielfalt leben kön-
nen. Unabhängig von gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen soll es allen Menschen möglich sein, 
das Leben in größtmöglicher Freiheit selbst zu gestalten. Damit nimmt der BeB Bezug auf die UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK), die auf der Basis des christlichen Menschenbildes handlungsleitend für die Arbeit des Verbandes ist. 

In seinem Projekt „Aktionsplan des BeB als Handlungsmuster für seine Mitgliedseinrichtungen“ (2012 — 2014) wurden 
in einem gemeinsamen Lernprozess an neun Standorten Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK erarbeitet. Die 
parallel mit wissenschaftlicher Unterstützung des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) erarbeitete Hand-
lungsanleitung „Beteiligung verändert“1 bietet Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe Unterstützung bei der 
Erarbeitung eigener Aktionspläne. 

Inspiriert durch den Erfolg des Projekts hat sich der BeB als Verband für einen eigenen Aktionsplan zur Umsetzung der 
UN-BRK entschieden. Seit der BeB-Satzungsänderung vom Herbst 2012 ist neben dem christlichen Menschenbild die 
UN-BRK zentraler Bezugspunkt des BeB. Mit dem Aktionsplan und seinen Maßnahmen sollten Strukturen und Prozesse 
so verändert werden, dass UN-BRK-basiertes Handeln zum Verbandsalltag wird. Darüber hinaus zielten Maßnahmen 
darauf, auch das nähere Umfeld des BeB für Teilhabebarrieren von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkran-
kung zu sensibilisieren und zu deren Abbau anzuregen. 

Der Aktionsplan wurde von 2013 bis 2015 von der Arbeitsgruppe „Aktionsplan des BeB“ mit Vertreter*innen aus dem 
BeB-Vorstand, dem Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, dem Beirat der Angehörigen 
und gesetzlichen Betreuer*innen sowie der BeB-Geschäftsstelle in enger Rücksprache mit allen Mitarbeiter*innen der 
Geschäftsstelle partizipativ erarbeitet und vom Vorstand verabschiedet. 

Der BeB-Aktionsplan beschreibt 35 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern,  
die mit den Kernaktivitäten des BeB korrespondieren: 

• Bewusstseinsbildung,
• Partizipation,
• Barrierefreiheit,
• Austausch und Vernetzung im Verband und
• BeB als Arbeitgeber.

1.2 Die Umsetzung des Aktionsplans

Die Umsetzung des Aktionsplans erfolgte von 2015 bis 2019 gemeinsam durch Vorstand, Beiräte und Geschäftsstelle. 
Sie wurde unterstützt von der Begleitgruppe „Aktionsplan des BeB“, die in leicht veränderter personeller Konstellation 
aus der AG Aktionsplan BeB hervorgegangen ist. Die Begleitgruppe hat jährlich den Umsetzungsstand erhoben und 
daraus Empfehlungen abgeleitet, die vom Vorstand beraten und von den Akteur*innen bei der weiteren Umsetzung der 
Maßnahmen berücksichtigt wurden. Dr. Katrin Grüber (IMEW) hat die Begleitgruppe dabei beratend unterstützt. 

1  www.beb-ev.de/wp-content/uploads/2013/04/BeB_Bro-Handlungsleitfaden_UN-BRK_normaleSprache.pdf.  

In Leichter Sprache:www.beb-ev.de/wp-content/uploads/2014/06/BeB_Bro-Handlungsleitfaden_UN-BRK__Leichte-Sprache.pdf.

http://www.beb-ev.de/wp-content/uploads/2013/04/BeB_Bro-Handlungsleitfaden_UN-BRK_normaleSprache.pdf
http://www.beb-ev.de/wp-content/uploads/2014/06/BeB_Bro-Handlungsleitfaden_UN-BRK__Leichte-Sprache.pdf
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1.3 Die Ergebnisse des Aktionsplans

Mit Engagement und Beharrlichkeit haben die Beteiligten von 2015 bis 2019 die Mehrzahl  
der 35 für den Zeitraum 2015 bis 2019 geplanten Maßnahmen umgesetzt: 

• 25 Maßnahmen sind realisiert, 
• 5 Maßnahmen sind zum Teil verwirklicht,
• 1 Maßnahme wurde bislang nicht umgesetzt und 
• 4 Maßnahmen erwiesen sich im Prozess der Realisierung als nicht sinnvoll. Ihre Durchführung wurde eingestellt. 

Mit den Maßnahmen ist es gelungen, wesentliche Aspekte der UN-BRK strukturell in der Arbeit des Verbandes und sei-
ner Geschäftsstelle zu verankern. Der Erfolg des Aktionsplan-Projekts ist neben dem Willen, der Überzeugungskraft und 
dem Engagement der Akteur*innen dieser strukturellen Verankerung zu verdanken. Das Aufrufen des Aktionsplans in 
jeder Sitzung der Geschäftsstelle, die regelmäßige Erinnerung an die UN-BRK in den Beschlussvorlagen der Vorstands-
sitzungen und der kontinuierliche Einsatz der Checklisten für barrierefreie Tagungsorte sind beispielhafte Maßnahmen 
für die nachhaltige Veränderung des Alltags. Besonders hervorzuheben ist die gestärkte Partizipation der Beiräte in den 
Vorstandssitzungen und bei zahlreichen Aktivitäten des Verbandes. Gelebte Beteiligung verändert und bereichert. Eine 
detaillierte Darstellung der Maßnahmen und Ergebnisse findet sich im letzten Abschnitt dieser Dokumentation. 

1.4 Ausblick

Der Aktionsplan war ein außerordentlich hilfreiches und wichtiges Instrument für die strategische Weiterentwicklung des 
Verbandes auf Basis der UN-BRK. Im Rückblick erscheint der Aktionsplan zwingend und unverzichtbar. Die bewährten 
Maßnahmen sind in den Alltag implementiert und werden fortgeführt. Die noch nicht oder nur zum Teil realisierten 
Maßnahmen bleiben relevant und sollen künftig konsequent verwirklicht werden. 

Mit dem Ende des Aktionsplan-Projekts übernimmt die Geschäftsstelle das Monitoring und prüft einmal pro Jahr in en-
ger Abstimmung mit Vorstand und Beiräten, ob die Maßnahmen im Alltag weiterhin lebendig sind, ob nicht hinter bereits 
Erreichtes zurückgefallen wird und gegebenenfalls neue Maßnahmen notwendig sind. Eine umfängliche Evaluation mit 
einem Blick von außen ist für 2022 geplant. 

Im Aktionsplan-Projekt haben sich die hohe Relevanz der Beiträge der Betroffenen und der Gewinn, der durch ihre 
Beteiligung entsteht, deutlich gezeigt. Um die Bedeutung von Beteiligung bei der Erarbeitung, Verwirklichung und Eva-
luation von Aktionsplänen hervorzuheben und zu diskutieren, veranstaltet der BeB im Oktober 2019 ein Fachgespräch, 
das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen unterstützt wird. Die Stärkung der Mitbestimmung ist auch das zentrale Ziel des Projekts 
„Hier bestimme ich mit! Index für Partizipation“, das der BeB gemeinsam mit dem IMEW und Mitgliedseinrichtungen 
realisiert. Im Fokus des mit Drittmitteln realisierten Projekts — Förderer sind die Aktion Mensch Stiftung, Ecclesia Versi-
cherungsdienst, EB Consult und Curacon — steht die Verbesserung von Mitbestimmungsmöglichkeiten vor allem von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit psychischer Erkrankung und mit hohem Unterstützungsbedarf in Einrichtungen 
und Diensten der Eingliederungshilfe und in Kommunen. Mit den Fragensammlungen „Mitbestimmen!“ in schwerer 
und Leichter Sprache werden im Dezember 2019 die Ergebnisse öffentlich gemacht und im nächsten Projektbaustein 
Schulungen für Anwender*innen angeboten. 

Auch in vielen anderen Bereichen findet Weiterentwicklung statt: Die mit den Mitgliedern abgestimmte Strategie 2028 
mit dem Titel „Perspektive mitMensch“ betont ausdrücklich die UN-BRK als Basis und ihre Realisierung als Ziel der 
Verbandsarbeit. Zur Operationalisierung der Strategie haben Vorstand und Geschäftsstelle unter Beteiligung der Beiräte 
einen Arbeitsplan mit konkreten, aus der UN-BRK abgeleiteten Maßnahmen erarbeitet. Die für die Realisierung verant-
wortlichen Personen aus Vorstand, Beiräten und Geschäftsstelle haben sich den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Die 
Umsetzung des Arbeitsplans wird jährlich evaluiert und der Arbeitsplan fortgeschrieben. 
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2.  Die Bedeutung des Aktionsplans aus der  
Perspektive der Mitglieder der Begleitgruppe

In einem Gruppeninterview mit den Mitgliedern der Begleitgruppe wurde die Bedeutung des BeB-Aktionsplans gemein-
sam reflektiert. Auszüge aus dem Interview werden im Folgenden vorgestellt, die wörtlichen Zitate sind anonymisiert. 

2.1 Fokus des Aktionsplans: Geschäftsstelle und Vorstand

Die Mehrzahl der Maßnahmen wurde von der Geschäftsstelle umgesetzt. Demgegenüber zielten einige Maßnahmen 
des Aktionsplans direkt auf eine Veränderung der Vorstandsarbeit. So wurde in die Beschlussvorlagen des Vorstands 
eine Checkliste aufgenommen, in der der jeweilige Bezug zur UN-BRK dargestellt wird. Außerdem wird für jede Be-
schlussvorlage eine Kurzfassung in einfacher Sprache erstellt. Durch den Aktionsplan wurde die Beteiligung des Beirats 
der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie des Beirats der Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuer*innen im BeB an den Vorstandssitzungen gestärkt. Die Beiratsvorsitzenden nehmen — ohne Stimmrecht — 
an drei von sechs Vorstandssitzungen pro Jahr teil. Diese Maßnahme wurde bei Umsetzungsbeginn des Aktionsplans 
intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. Inzwischen wird die Partizipation von allen als Gewinn gesehen. Anders als 
vorher wird weniger „für“ die Beiräte gedacht, „weil man ja die Betroffenen mit am Tisch hat“ und direkt fragen kann: 
„Wie sehen Sie das?“ Dies ändert die Art der Kommunikation, „und dann überlegt man zum Beispiel auch, wie sagt man 
etwas“. Der Austausch habe sich zum „Miteinander“ entwickelt und sei auf Augenhöhe. So bringen die Beiratsvorsitzen-
den aktiv die Anliegen der Beiräte in die Vorstandssitzung ein.

2.2 Wirkungen

Die Wirkungen des Aktionsplans und seiner Maßnahmen zeigen sich auf mehreren Ebenen. Es wurden an unterschied-
lichen Stellen Barrieren abgebaut beziehungsweise vermieden, beispielsweise indem für Veranstaltungen nur noch 
barrierefreie Orte und Übernachtungsmöglichkeiten ausgewählt wurden. In einem Fall hat ein Hotel auf Anregung des 
BeB konkret Barrieren abgebaut, so dass es nun immer von Menschen im Rollstuhl genutzt werden kann. 

Eine weitere Wirkung des Projekts liegt in der Bewusstseinsbildung. Es wurden Mitarbeitende in den verschiedenen 
Institutionen erreicht, „die vielleicht mit ganz anderen Dingen zu tun haben“, die die Ziele des Plans jetzt aber auch 
„verinnerlichen und dann auch mittragen.“ „Also lebt ein Aktionsplan mit den Menschen, die ihn umsetzen, und wenn 
man die alle erreicht, dann verändert sich insgesamt etwas.“ Unterschiedliche Maßnahmen haben zu mehr Partizipation 
von Menschen mit Behinderung geführt. „Und da freue ich mich jedes Mal …, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, 
um den es geht.“ Die Beiräte sind in hohem Maß aktiv, auch im Rahmen der politischen Arbeit. Sie führen Gespräche 
mit Politiker*innen in den Bundesländern und auf Bundesebene, beziehen kritisch Position und sind eigeninitiativ tätig. 
Mit ihren regelmäßigen Informationen an die Selbstvertretungsorganisationen in den Einrichtungen und Diensten, die 
inzwischen in Form von regelmäßigen Newslettern verschickt werden, multiplizieren sie wichtige Informationen und 
stärken zugleich ihr Mandat.

Der Aktionsplan und seine Maßnahmen haben auch andere angeregt, selbst aktiv zu werden. Dies gilt insbesondere für 
Mitgliedsorganisationen des BeB. So haben Vorstandsmitglieder Anregungen vor Ort umgesetzt oder weitergegeben. 
Immer mehr Einrichtungen versehen in ihren Zeitschriften Artikel mit einer Kurzfassung in Leichter Sprache. Es kann 
nicht sicher festgestellt werden, ob dies eine direkte Wirkung des BeB-Aktionsplans ist, aber es ist zu vermuten, dass 
auch die Aktivitäten des Verbandes hier als Vorbild gedient haben. Die Diakonie Deutschland hat eine Anregung des 
BeB umgesetzt und eine Orientierungshilfe zur Umsetzung von Barrierefreiheit in den Medien erarbeitet, die sie in Form 
einer Diakonie-Broschüre veröffentlicht hat. Das BeB-Projekt „Hier bestimme ich mit. Ein Index für Partizipation“, das 
der Verband gemeinsam mit dem IMEW durchführt, wird entweder als Folge des Aktionsplans oder auch als eine seiner 
Maßnahme gesehen. 

https://beb-ev.de/verband/beirate/der-beirat-der-menschen-mit-behinderung-oder-psychischer-erkrankung/
https://beb-ev.de/verband/beirate/der-beirat-der-menschen-mit-behinderung-oder-psychischer-erkrankung/
https://beb-ev.de/verband/beirate/der-beirat-der-angehorigen-und-gesetzlichen-betreuer-im-beb-bab-im-beb/
https://beb-ev.de/verband/beirate/der-beirat-der-angehorigen-und-gesetzlichen-betreuer-im-beb-bab-im-beb/
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Insgesamt hat sich durch die unterschiedlichen Aktivitäten die Außenwahrnehmung positiv verändert. So nimmt bei-
spielsweise das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) den BeB inzwischen nicht nur als Trägerverband 
wahr, sondern als einen Verband, der „tolle Projekte“ macht. Auch die Beiräte finden hier Gehör: Auf kritische, in Leichter 
Sprache formulierte Anfragen zum BTHG etwa wird mit umfänglichen, ebenfalls in Leichter Sprache formulierten Ant-
worten reagiert. 

2.3 Erfolgsfaktoren

Überrascht sind einige der Beteiligten, dass der Aktionsplan so gut funktioniert hat und so vieles umgesetzt wurde. 
„Hätte ich eigentlich so nicht erwartet.“ Die anfängliche Skepsis bezog sich sowohl auf die lange Laufzeit (das Projekt 
begann im Jahr 2014 und endet im Jahr 2019) als auch auf die Vielzahl der kleineren Maßnahmen und ihre detaillierte 
Darstellung. Aber beide Faktoren sind — neben anderen — wichtige Erfolgsbedingungen. Schließlich brauchen manche 
der Maßnahmen von der Bewusstseinsbildung bis zur Umsetzung Zeit, und einige Prozesse entfalten ihre Wirkung 
ebenfalls erst nach einer gewissen Zeit. Am Anfang stieß die detaillierte Darstellung der Maßnahmen durchaus auf 
Verwunderung, und manche stellten sich die Frage: „Muss man so was formulieren?“ Das Resümee: Es ist notwendig, 
„damit es selbstverständlich wird“ und besser handhabbar. 

Zugleich werden Fortschritte leichter sichtbar als bei einem einzigen „Riesenpaket“. Außerdem erleichtert die Kleintei-
ligkeit die Übertragung auf andere Einrichtungen. Auch in diesem Sinne hat die Geschäftsstelle bei der Umsetzung des 
Aktionsplans eine Vorbildfunktion und dient als „Leuchtturm“.

2.4 Nachhaltigkeit

Bedeutsam waren Maßnahmen zur Verankerung der UN-BRK in den Strukturen und Prozessen des Verbandes. Die 
Geschäftsstelle fragt einmal im Jahr ihre Lieferanten, zum Beispiel Büroausstatter und Caterer für Veranstaltungen, nach 
der Umsetzung der UN-BRK. Checklisten erleichtern die Suche nach Hotels und Tagungsstätten, die für Menschen mit 
Rollstuhl nutzbar sind. Der Wirtschaftsplan des BeB enthält Teilbudgets für die Übersetzung in Leichte Sprache, für 
die Herstellung von Barrierefreiheit bei Tagungen oder anderen Veranstaltungen und für die Assistenz des Beirats der 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Der Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung und der Beirat der Angehörigen und gesetzlichen Betreuer*innen liefern regelmäßig Artikel für die „BeB 
Informationen“. Die Beiräte informieren auf der Homepage und inzwischen in regelmäßig erscheinenden Newslettern 
die Selbstvertretungsgremien in den Einrichtungen und Diensten über relevante Entwicklungen und initiieren die Erar-
beitung von Informationsmaterialien auch in Leichter Sprache durch die Geschäftsstelle. Sie diskutieren auf Tagungen, 
beziehen Stellung und sind gefragte Gesprächspartner*innen der Politik. 

Vieles ist Alltag geworden. Als Folge der Instrumente und ihrer strukturellen Verankerung hängt die Umsetzung weniger 
an einzelnen Personen, sondern sie wird auch dann fortgeführt, wenn diese nicht mehr da sind. Die Stellschrauben 
helfen dabei, sich an Anforderungen zu erinnern.
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2.5 Empfehlungen

Die Mitglieder der Begleitgruppe haben einige Empfehlungen für diejenigen zusammengetragen, die überlegen, einen 
Aktionsplan zu machen. Es sei weder sinnvoll, auf den „richtigen Zeitpunkt“ zu warten, weil dieser kaum jemals komme, 
noch auf die Erstellung eines Aktionsplans zu verzichten. Wenn es in einem Jahr gar nicht passe, dann eben im nächsten 
Jahr — Hauptsache, es würden Schritte in die richtige Richtung gegangen. Es ist auch möglich, mit wenigen Maßnahmen 
zu beginnen und dann im Laufe des Prozesses die Liste zu erweitern. Ein Mitglied der Begleitgruppe erinnerte an das 
Zitat: „Alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der nicht gewusst hat, dass es nicht geht, und der hat es einfach 
gemacht.“ Die Erfahrung zeigt: Dinge entwickeln sich, es gibt einen gemeinsamen Lernprozess. Nach dem Motto „We-
niger ist manchmal mehr“ sollten nicht gleich alle Ideen in den Aktionsplan aufgenommen werden. 

Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Umsetzung eines Aktionsplans Ressourcen benötigt. Neben dem Budget ist auch 
Personal notwendig, und dies ist auch einzuplanen. Deshalb ist es notwendig, für einen bestimmten Zeitraum, d. h. 
zumindest für den Anfang, Prioritäten zu setzen. Manches macht in der weiteren Umsetzung weniger Arbeit, wenn es 
Routine geworden ist, manches bleibt ein zusätzlicher Aufwand (wie die Zusammenfassungen in Leichter Sprache für 
Vorstandsvorlagen) und manches ist einfach nur anders. Im Laufe des Prozesses sollte regelmäßig gefragt werden: Ist 
der Aktionsplan noch das richtige Instrument oder steht die Organisation mittlerweile an einem anderen Punkt?

2.6 Blick in die Zukunft

Nach Einschätzung von Mitgliedern der Begleitgruppe sorgen die zahlreichen implementierten Mechanismen dafür, 
dass der Prozess in den nächsten Jahren weiterlaufen wird, sodass „wir uns im System immer wieder erinnern“. Die Ver-
ankerung in Strukturen und Prozessen ist allerdings nicht ausreichend, sondern es ist gleichfalls wichtig, „dass es immer 
Menschen gibt, die das auch irgendwie mit Herz und Verstand weiterbetreiben“. 

Es bleibt bedeutsam, immer wieder über die Basis UN-BRK zu sprechen und sie lebendig zu halten. Dazu dienen Mel-
dungen und Berichte über Erfolge. Sie sollen sichtbar machen im Sinne von „Hier ist ein Prozess im Gange, und man 
sieht eine Wandlung.“ In dieser Hinsicht sind vermiedene oder abgebaute Barrieren eine Herausforderung. Einerseits 
sind sie nicht mehr sichtbar, andererseits machen sie Menschen mit Behinderung sichtbar, die vorher durch die Barrieren 
ausgeschlossen waren. Deshalb wird Partizipation zu einem wichtigen gemeinsamen Thema. In regelmäßigen Abstän-
den bleibt eine Überprüfung notwendig, vielleicht weniger häufig als jetzt, damit es nicht „nur noch ein Standardpunkt 
zum Abhaken wird“. Wichtig ist, die Thematik ernsthaft zu behandeln. 

Der BeB selbst schreibt den Aktionsplan in seiner Arbeitsplanung fort. In ihr beschreibt der BeB konkrete, aus der Strate-
gie „Perspektive mitMensch“ für die Jahre 2018 bis 2028 abgeleitete Ziele und Maßnahmen, die jeweils auf die entspre-
chenden Artikel der UN-BRK rückbezogen sind. Ihre Umsetzung in der Arbeit von Vorstand, Beiräten und Geschäftsstelle 
wird jährlich evaluiert. Flexibel und zugleich zielgerichtet und konsequent gehen wir so gemeinsam die nächsten Schritte 
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft der Vielfalt. 
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3. Dokumentation der Umsetzung 

Der BeB-Aktionsplan beschreibt 35 Maßnahmen in 5 Handlungsfeldern.  
Von diesen Maßnahmen wurden: 

• 25 Maßnahmen realisiert. Sie sind grün markiert.
• 5 Maßnahmen zum Teil realisiert. Sie sind gelb markiert. 
• 4 Maßnahmen erwiesen sich im Prozess der Realisierung als nicht sinnvoll. Sie sind violett markiert.
• 1 Maßnahme wurde nicht realisiert. Die Begründung ist rot markiert. 

3.1 Handlungsfeld 1: Bewusstseinsbildung (UN-BRK Artikel 8 )

Unsere Ziele

Die inhaltliche Befassung mit Aspekten der UN-BRK ist ein festes Element von Veranstaltungen, Publikationen, Gremien 
und Fortbildungen. 

Bei der sozialpolitischen Lobbyarbeit wird die UN-BRK regelmäßig einbezogen.

Der BeB achtet in seinen Veröffentlichungen auf eine wertschätzende Darstellung von Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung (MmB) als Bürger*innen und bezieht sie in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ein. Mit 
den Veröffentlichungen unter Beachtung von Vielfalt als Bereicherung in der Gesellschaft leistet der BeB einen wichtigen 
Beitrag gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung aller Menschen.

Unsere Maßnahmen

1.1  Der Aktionsplan wird bis zu seiner Umsetzung regelmäßiger Tagesordnungspunkt der Gremiensitzungen (Vor-
stand, Beiräte MmB und Angehörige, BeB-Teamsitzung).

   Der Aktionsplan und der Stand seiner Umsetzung waren regelmäßig Thema der BeB-Gremien (Vor-
stand, Beiräte MmB und Angehörige, BeB-Teamsitzung).

1.2  Der BeB unterstützt die inhaltliche Auseinandersetzung mit der UN-BRK und die Umsetzung des Aktionsplans 
durch die Entwicklung einer Fortbildung zu Aspekten der Personal- und Organisationsentwicklung (evtl. auch 
mit externem Partner).

   Finanzielle Mittel zur Realisierung eines Fortbildungsprogramms konnten nicht akquiriert werden. Des-
halb konnte diese Maßnahme nicht mit der ursprünglichen Intention umgesetzt werden. Allerdings 
wurde die Auseinandersetzung mit der UN-BRK und Aktionsplänen als Mittel zu ihrer Umsetzung viel-
fältig angeregt:
•  Die im Rahmen des BeB-Aktionsplan-Projekts entstandenen Aktionspläne der neun Mitglieds-

einrichtungen sind Leuchttürme und haben in zahlreichen weiteren Mitgliedseinrichtungen die 
Erarbeitung eigener Aktionspläne angeregt. Die Handreichung „Beteiligung verändert“ unterstützt 
diese Prozesse.

•  Das Projekt „Hier bestimme ich mit! Index für Partizipation“ (2017 — 2021), das der BeB in  
Zusammenarbeit mit dem IMEW realisiert, knüpft an das Aktionsplan-Projekt an. Im Zentrum steht 
die (Weiter-) Entwicklung von partizipativen Haltungen, Werten, Strukturen und Prozessen in  
Angeboten der Eingliederungshilfe und der Kommunen. Die Entscheidung für die Partizipation 
ist eine Voraussetzung zur Erarbeitung von Aktionsplänen, die realisierte Partizipation eines ihrer 
zentralen Ergebnisse.  
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Im Rahmen des Index-Projekts werden die Handreichung „Mitbestimmen! Fragensammlung  
zur Partizipation“ und „Mitbestimmen! Fragen-Sammlung in Leichter Sprache“ veröffentlicht und 
für ihre Anwender*innen inklusive Schulungen angeboten. 

•  Das Fachgespräch „Beteiligung verändert!“, das unterstützt vom BMAS und dem Beauftragten der  
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Oktober 2019 stattfindet,  
vergleicht Aktionspläne in Bund und Ländern, im Verband und in den Organisationen und gibt 
Impulse zur weiteren Erarbeitung von Aktionsplänen und ihrer Realisierung. 

1.3  Bei Veranstaltungen des BeB wird nach Möglichkeit mindestens ein geeigneter Referent/eine geeignete Refe-
rentin aus dem Kreis von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung kommen. Zur Realisierung 
wird eine fortzuschreibende Liste mit kompetenten Referent*innen und ihren Schwerpunktthemen angefertigt. 

   Die Referent*innenliste wurde 2015 erarbeitet, wird jährlich aktualisiert und bei der Planung von BeB-
Veranstaltungen eingesetzt.

1.4  In der Mitgliederzeitschrift „BeB Informationen“ und auf der Homepage wird über den Aktionsplan des BeB 
regelmäßig berichtet.

   Die Berichterstattung erfolgte vor allem zu Beginn des Projekts intensiv und umfassend. Viele Maß-
nahmen des Aktionsplans sind prozesshaft verankert. Anlässe für eine Berichterstattung haben sich 
deshalb im Projektverlauf reduziert. So vorhanden, wurde berichtet. 

1.5  Bei zukünftigen Arbeitsaufträgen und Projekten wird geprüft, inwieweit die Ziele und Vorgaben der UN-BRK 
berücksichtigt wurden. Eine Checkliste zur Prüfung steht zur Verfügung, damit jedes Mitglied des Vorstands 
(VS) für seinen Arbeitsbereich die Prüfung selbst vornehmen kann. 

   In den Beschlussvorlagen der BeB-Vorstandsarbeit wird verbindlich im Rahmen einer Checkliste auf 
die UN-BRK Bezug genommen. Geprüft wird 
• der Bezug zu den Vorgaben der UN-BRK, 
•  die Beteiligung von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und Angehörigen/

gesetzlichen Betreuer*innen an Veranstaltungen/Tagungen und an der Erarbeitung von Positions-
papieren/Veröffentlichungen sowie

• die Höhe des finanziellen Bedarfs zur Sicherstellung von Barrierefreiheit. 
   Entsprechend ist sichergestellt, dass in BeB-Veranstaltungen und Projekten der Bezug zur UN-BRK 

sichergestellt ist. Die Beschlussvorlage wurde 2015 erarbeitet und wird seither konsequent eingesetzt.

1.6 Bei allen Aktivitäten im Rahmen der sozialpolitischen Lobbyarbeit wird der Bezug zur UN-BRK hergestellt. 
   In den politischen Gesprächen von BeB-Vorstand, Beiräten und Geschäftsstelle wird auf die UN-BRK 

Bezug genommen. 

1.7  Durch die Verwendung von Bildern (aus den Mitgliedseinrichtungen), in denen auf eine wertschätzende Dar-
stellung von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung geachtet wird, baut der BeB für seine 
Publikationen einen Pool an Bildern auf und macht den Aspekt „Vielfalt in der Gesellschaft“ auch in der Bild-
sprache sichtbar.

   Die Maßnahme hat sich im Verlauf der Realisierung als nicht sinnvoll erwiesen. Ein Pool an Bildern ist 
nicht notwendig. Bei der Dokumentation von Veranstaltungen wird durchgängig auf eine wertschät-
zende Darstellung geachtet. 

1.8  Die verbändeübergreifende Zusammenarbeit mit dem Bundeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit (BKB) zur 
Einwirkung auf den „Markt“ (z. B. Beteiligung/Verbreitung von Musterzielvereinbarungen, Konzepten, Berichter-
stattungen zum kontinuierlichen Ausbau von barrierefreien Veranstaltungsorten und Hotels) wird geprüft. 

   Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Bundeskompetenzzentrum/der Bundesfachstelle für 
Barrierefreiheit wurden geprüft. Aufgrund der organisatorischen Neustrukturierung der Bundesstelle 
und deren Schwerpunktsetzungen ergab sich keine gemeinsame Aktion. Die avisierte gemeinsame 
Veranstaltung wird nun in Form des Fachgesprächs „Beteiligung verändert“ in Kooperation mit dem 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und dem BMAS im 
Dezember 2019 durchgeführt. 
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3.2.  Handlungsfeld 2: Partizipation (UN-BRK Artikel 29 u. a.)

Unsere Ziele

Beteiligungsverfahren und -standards, bezogen auf Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen im BeB, sind ge-
klärt. Zur Unterstützung von Beteiligung sind die Arbeitsstrukturen angepasst und notwendige Assistenzen sichergestellt. 

Unsere Maßnahmen

2.1  Der VS beruft für den Erprobungszeitraum 2015/2016 je einen Vertreter/eine Vertreterin  des Beirats der 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und des Beirats der Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuer*innen als Gastmitglied mit beratender Stimme in den Vorstand. 

   Die Berufung von je einer Vertreterin/einem Vertreter aus den Beiräten mit beratender Stimme wird 
nach dem Probezeitraum entfristet (11/2016). Die Frequenz der Teilnahme wird erhöht auf 3 Sitzungen 
pro Jahr. Nach intensiven Beratungen hat der Vorstand entschieden, den Beiräten bis auf Weiteres kein 
Stimmrecht einzuräumen, da der BeB in erster Linie Trägerverband ist und nicht Interessenverband Be-
troffener. Zugleich vereinbaren der Vorstand und die Vertreter*innen der Beiräte eine Vorlage, die eine 
verbesserte Beteiligung der Vertreter*innen der Beiräte in den Vorstandssitzungen sicherstellen soll. 

2.2  Im Haushalt wird ein Budget für die Kosten der Assistenz (für die Vertretung des Beirats der MmB im VS) ein-
gestellt. 

   Für die Vertretung des Beirats der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung im BeB 
werden Kosten für die Assistenz bei den Vorstandssitzungen im jährlichen BeB-Budget eingestellt. 
Darüber hinaus werden jährlich Budgets für die Kosten, die für die Assistenz bei der Beiratsarbeit und 
der Teilnahme von Beiratsmitgliedern an Tagungen entstehen, eingestellt. 

2.3  Bei der Gründung neuer Arbeitskreise/Gremien entscheidet der Vorstand, ob Beiräte in das Gremium einbezo-
gen werden sollen.

   Die Beteiligung der Beiräte an neu gegründeten Arbeitskreisen/Gremien wird regelmäßig in den Be-
schlussvorlagen erfragt (vgl. 1.5).

2.4  Vom BeB erarbeitete Grundsatzpapiere werden beteiligungsorientiert mit beiden Beiräten beraten, sodass die 
Perspektive von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung Berücksichtigung finden kann. Die-
ses Verfahren gilt nicht für Papiere, die mit engen Zeitvorgaben von außen entwickelt werden müssen.

   Die Beratung von Grundsatzpapieren mit den Beiräten erfolgt regelmäßig auf Basis der getroffenen 
Beschlüsse (vgl. 1.5).

    Zusätzliche Maßnahme: 
   Der BeB entwickelt und realisiert, unterstützt vom IMEW, das maßgeblich von der Aktion Mensch Stiftung, Eccle-

sia, EB-Consult und Curacon geförderte Projekt „Hier bestimme ich mit! Index für Partizipation“ (2017 — 2021). 
Projekt und Projektfortschritte sind dargestellt auf www.beb-mitbestimmen.de.

3.3 Handlungsfeld 3: Barrierefreiheit (UN-BRK Artikel 9)

Unsere Ziele

Der Internetauftritt des BeB, das bebnet und die „Einmischen“-Seite sind möglichst barrierefrei nach BITV 2.0 zu gestal-
ten. Der Zugang zu BeB-Veranstaltungen soll möglichst barrierefrei gestaltet werden (baulich und kommunikativ).

Die Kernaussagen des BeB sind in Leichter Sprache verfügbar.
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Unsere Maßnahmen

3.1  Der BeB wird bis zum Jahr 2016 den Internetauftritt (www.beb-ev.de), das bebnet und die „Einmischen“-Seite 
(www.beb-einmischen.de) nach den Vorgaben der BITV 2.0 gestalten.

   Beim Relaunch der BeB-Homepage wurde die BITV 2.0 berücksichtigt, die Barrierefreiheit wurde weit-
gehend realisiert. Dabei wurden insbesondere folgende Punkte umgesetzt:
• Angebote in Leichter Sprache,
• Bildbeschreibungen,
• Tastaturbedienbarkeit und
• größtenteils valider HTML-Code.

3.2  Der BeB wird im Zeitraum 2015/2016 prüfen, welche Texte und Inhalte barrierefrei bereitgestellt werden sollen. 
Das betrifft auch PDF-Dateien. Zu klären ist außerdem, in welcher Form die zu veröffentlichen Texte angelegt 
sein müssen, damit sie die Kriterien für barrierefreie PDFs erfüllen.

   Es gelingt bis heute nur zum Teil, barrierefreie PDF-Dateien zu erstellen. An einer tauglichen Gesamt-
lösung wird in der Geschäftsstelle gearbeitet. 

3.3  Der BeB nimmt die „Checkliste barrierefreie Veranstaltungen“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) als Grundlage für die Planung von Veranstaltungen und entwickelt mit den gewonnenen Erfahrungen 
die Checkliste zielgruppenbezogen weiter.

  Die Checkliste wird konsequent eingesetzt. Sie erweist sich als überaus hilfreich. 

3.4  Im Kontakt mit den bisherigen Veranstaltungspartnern prüft der BeB, inwieweit die Kriterien für barrierefreie 
Veranstaltungen von den Partnern erfüllt werden. In Abhängigkeit der Ergebnisse und unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten und Anforderungen für zukünftige Veranstaltungen (z. B. gemäß der Zielgruppen der Veran-
staltungen) wählt der BeB bewusst Veranstaltungsorte aus. 

   Eine Liste mit barrierefreien Veranstaltungsorten wurde 2015 erarbeitet. Die Liste wird kontinuierlich 
aktualisiert und konsequent eingesetzt. 

3.5  Im Teilnehmer*innen-Anmeldeverfahren für Veranstaltungen werden die Leistungen des BeB benannt. Da-
rüber hinaus werden Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden abgefragt und eine Steuerung der benötigten 
Assistenz unter Abwägung der Anzahl, des Umfangs und der finanziellen Mitteln vorgenommen. 

   Die VS-Beschlussvorlage für Tagungen enthält jetzt immer die Abfrage, an welche Zielgruppen sich die 
Tagung richtet und ob auf Barrierefreiheit zu achten ist. Hierfür ist ein Sonderbudget „Kosten für barri-
erefreie Tagungen“ einzurichten. 

   In den Anmeldungen werden BeB-Leistungen benannt und Assistenzbedarfe erfragt, denen im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten in aller Regel entsprochen wird. Das Budget „Kosten für barriere-
freie Tagungen“ ist eingerichtet. 

3.6  Die Kernaussagen des BeB werden zukünftig in die Leichte Sprache übersetzt und veröffentlicht (dabei wird ein 
einheitlicher Standard berücksichtigt). 

   Relevante BeB-Veröffentlichungen werden abhängig von der Zielgruppe in Leichte Sprache übersetzt. 
Ein*e Mitarbeiter*in der Geschäftsstelle ist qualifiziert für Leichte Sprache. Mit Übersetzungsbüros für 
Leichte Sprache findet eine enge Zusammenarbeit statt. 

3.7  Im Haushalt werden die Kosten für „Übersetzungen in Leichte Sprache“ und „besondere behinderungsbedingte 
Assistenzbedarfe des Beirats“ berücksichtigt (Budget). Hierfür sind Sonderbudgets „Übersetzung in Leichte 
Sprache“ und „behinderungsbedingte Assistenzbedarfe des Beirats“ einzurichten. 

   Beide Budgets sind eingerichtet. Zusätzlich wurden die Weiterbildungen für die Ansprechpartner*innen 
für Leichte Sprache in der BeB-Geschäftsstelle finanziert. 

  Zusätzliche Maßnahme:
   Unter anderem auf Initiative des Beirats werden zahlreiche Vorlagen für die Beiratssitzungen und Infomaterialien 

in Leichter Sprache geschrieben und extern geprüft. 
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3.4  Handlungsfeld 4: Austausch und Umsetzung im Verband  
(UN-BRK Artikel 19, 24, 25, 27 u. a.) 

Unsere Ziele

Bezogen auf die Kernarbeitsfelder der Mitgliedsorganisationen (Lebensbegleitung, Arbeit, Gesundheit und Bildung) wer-
den in die Fachdiskussion die einschlägigen Bestimmungen der UN-BRK einbezogen und bei den Schlussfolgerungen 
für die praktische Ausrichtung der Unterstützungsleistungen berücksichtigt.

Good-Practice-Beispiele werden im Verband bekannt gemacht und als Anregung zur Weiterentwicklung der sozialen 
Praxis gefördert.

BeB-Fachkonzepte und Handreichungen tragen zur Umsetzung der UN-BRK bei.

Beiträge des BeB zur Rechtsentwicklung reflektieren die Konformität mit der UN-BRK und tragen so dazu bei, dass die 
Rechtsnormen der UN-BRK zunehmend wirksam werden.

Unsere Maßnahmen

4.1  Der BeB fördert den Austausch über „gute Beispiele“ aus der Praxis unter Beteiligung von Menschen mit Behin-
derung oder psychischer Erkrankung und bittet Mitgliedsorganisationen, Hinweise zu Good-Practice-Beispielen 
zu geben. Diese werden entweder in den BeB-Informationen, in einer Broschüre, auf der Website oder in 
anderer geeigneter Form veröffentlicht.

   Die Maßnahme ist für konkrete Realisierungsformate zu offen formuliert und erwies sich deshalb als 
nicht sinnvoll. Unabhängig hiervon wird regelmäßig in den BeB-Informationen über gute Beispiele aus 
der Praxis im Kontext der direkten oder auch indirekten Umsetzung der UN-BRK berichtet. Diese ist 
zugleich das zentrale Qualitätskriterium zur Beurteilung der Beispiele. 

4.2  Der BeB schreibt alle 2 Jahre den verbandsübergreifenden mitMenschPreis zur Verbreitung von innovativen 
und inklusiven Praxisprojekten zur Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aus.

   Der mitMenschPreis wurde 2016 und 2018 vergeben, die nächste Ausschreibung erfolgt für 2020 mit 
dem Schwerpunkt Partizipation. Genauere Informationen finden sich unter www.mitmenschpreis.de.

4.3  BeB-Fachkonzepte und Handreichungen werden unter der Beteiligung von Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung entwickelt. In den Ausarbeitungen wird der Bezug zur UN-BRK dargelegt.

   Zahlreiche Konzepte, Handreichungen und Formate sind mit Beteiligung und zum Teil auch auf Initiati-
ve der BeB-Beiräte entstanden, wie u. a. die Überarbeitung der Diakonischen Mitwirkungsverordnung, 
die Tagungskonzepte Rheinsberg V und Rheinsberg VI, das Projekt „Hier bestimme ich mit. Index für 
Partizipation“, die Checklisten BTHG und die Handreichung zum Gesamtplanverfahren. 

4.4  Der BeB gibt einen Impuls an den Arbeitskreis Behindertenrecht der Fachverbände für Menschen mit Behin-
derung, innerhalb des Gremiums Fragen der Rechtsentwicklung in Bezug auf die Konformität mit der UN-BRK 
(Disability Mainstreaming) regelhaft zu beraten.

   Die Impulse erfolgen regelhaft. Der BeB ist zudem beteiligt an der Verbändekonsultation des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte.

4.5  Analog zum Rundbrief „BeBaktuell“ entwickelt der BeB unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung einen Rundbrief für die Zielgruppe der Selbstvertretungsgremien der Mitgliedseinrich-
tungen. Der Rundbrief „BeBaktuell“ wird zunächst durch eine feste Rubrik und eine Beilage ergänzt. Perspekti-
visch wird die Möglichkeit des Aufbaus eines eigenen Redaktionskreises geprüft. 

   Der Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung verschickt über die Geschäfts-
stelle mindestens viermal im Jahr, jeweils im Anschluss an seine Sitzungen, Informationen an die Selbst-
vertretungsorganisationen der Mitgliedseinrichtungen zu seinen Arbeitsschwerpunkten und aktuellen 
Entwicklungen in Einfacher Sprache. Der Beirat der Angehörigen und gesetzlichen Betreuer*innen ent-
wickelt ein analoges Format. Der bislang verschickte Rundbrief wird eingestellt.
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4.6  Der BeB richtet in der Mitgliederzeitschrift „BeB Informationen“ eine Rubrik für die Zielgruppe der Selbstvertre-
tungsgremien in den Mitgliedseinrichtungen ein. Hieran werden Menschen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung beteiligt. Die Zeitschrift „BeB-Informationen“ wird zunächst durch Beiträge von dem Beirat der 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung ergänzt. Dies geschieht in einer „festen Rubrik“. Der 
Beirat kann auch Themen für diese Rubrik anmelden. Perspektivisch wird die Möglichkeit einer Mitarbeit von 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung im Redaktionskreis der „BeB Informationen“ geprüft.

   Da sich die zunächst geplante feste Rubrik in den BeB Informationen als zu unflexibel erwiesen hat, 
wurde diese Maßnahme abgewandelt: Die Beiräte entscheiden bei ihren Treffen, zu welchen Themen 
sie Veröffentlichungen in den BeB Informationen erarbeiten. Die Beiträge aus dem Beirat der Men-
schen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind gesondert mit dem Kettensymbol (das „Er-
kennungszeichen“ des Beirats) markiert, das die Beiträge auch im Inhaltsverzeichnis ausweist. Die Bei-
träge sind themenbezogen in den BeB-Informationen eingeordnet. Der Kontakt zum Redaktionsteam 
der BeB Informationen erfolgt durch die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle. 

4.7  Im Redaktionskreis der Fachzeitschrift „Kerbe“ arbeitet bereits seit Jahren ein*e Psychiatrieerfahrene*r mit. Per-
spektivisch wird die Möglichkeit einer Mitarbeit von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung 
im Redaktionskreis der Fachzeitschrift „Orientierung“ geprüft.

   Im Oktober 2015 hat sich eine langjährige Mitarbeiterin mit Behinderung aus dem Redaktionskreis der 
Orientierung verabschiedet. Der freie Platz wurde Ende 2018 wieder besetzt. Ein Tandem wechselt sich 
seitdem bei den Redaktionssitzungen ab. 

4.8  Der Aktionsplan des BeB wird unter dem Aspekt „Kommunikation“ in geeignete Gremien (z. B. Lenkungsaus-
schuss des Zentrums Kommunikation der Diakonie Deutschland) eingebracht.

   Der Aktionsplan wurde unter anderem in den Lenkungsausschuss des Zentrums Kommunikation der 
Diakonie Deutschland eingebracht. Ein Ergebnis ist die dort erarbeitete Broschüre „Einfach verstehen. 
Orientierungshilfe Barrierefreiheit in den Medien“ der Diakonie Deutschland. 

3.5 Handlungsfeld 5: „BeB als Arbeitgeber“ (UN-BRK Artikel 27)

Unsere Ziele

Für die hauptamtliche Mitarbeit sind dem BeB alle Personen willkommen, die die Zielsetzungen des BeB aktiv unterstüt-
zen und der jeweiligen Aufgabe entsprechen können. 

Der Arbeitgeber stellt eine barrierefreie Arbeitsumwelt für die Mitarbeitenden zur Verfügung (Geschäftsstelle/Ausstat-
tung).

Bei der Vergabe von Aufträgen wird neben der Sicherung der Wirtschaftlichkeit das Ziel verfolgt, Menschen mit Behin-
derung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Der BeB fördert die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben. 
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Unsere Maßnahmen

5.1  Der BeB führt ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durch und entwickelt hierzu ein Rahmen-
konzept.

   Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement wurde in der Geschäftsstelle durchgeführt. Ein Rahmen-
konzept wurde noch nicht entwickelt. 

5.2  Werden Menschen mit Behinderung beschäftigt oder erwerben Mitarbeitende eine Behinderung, analysiert 
der BeB den Bedarf, um einen angepassten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen zu können. Der BeB erstellt eine 
Liste mit Themen, die berücksichtigt werden müssen (inkl. einer Gefährdungsanalyse unter Präventionsge-
sichtspunkten).

   Eine Liste erwies sich als nicht sinnvoll. Die Erhebung erfolgt bei Bedarf individuell für einzelne 
Mitarbeiter*innen in Zusammenarbeit mit den Integrationsfachdiensten. 

5.3  Der BeB weist bei zukünftigen Ausschreibungen ausdrücklich darauf hin, dass Menschen mit Behinderung 
willkommen sind.

  Der ausdrückliche Hinweis ist in den Stellenausschreibungen nur teilweise und nicht durchgängig erfolgt. 

5.4  Die Ausschreibungen sind im Rahmen der Umsetzung von Barrierefreiheit auch Menschen mit Beeinträchti-
gung zugänglich (siehe auch 3.1).

   Die Maßnahme erweist sich als nicht durchführbar, da der BeB darauf nur äußerst begrenzten Einfluss 
hat. Die Stellenausschreibungen werden in den unterschiedlichen gängigen Print- und Online-Medien 
veröffentlicht. 

5.5  Der BeB wird im Falle entsprechender Ausschreibungen mit dem Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte 
Akademiker der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Kontakt aufnehmen. 

  Diese Maßnahme wurde bislang nicht realisiert.

5.6  Der BeB prüft, ob er einmal im Jahr ein mehrwöchiges Praktikum im Bürobereich anbieten kann, in dem gezielt 
Menschen mit Behinderung angesprochen werden (evtl. Kooperation mit Berufsbildungswerken). 

   Ein Praktikum wurde von Mai bis Oktober 2016 durchgeführt. Aufgrund des damit verbundenen Begleit-
bedarfs und mit Blick auf die angespannte Personalsituation in der Geschäftsstelle wurden seither keine 
Praktikant*innen mehr in der Geschäftsstelle beschäftigt. 

5.7  Der BeB bevorzugt bei der Vergabe von Aufträgen und der Beschaffung von Produkten Bewerber, welche Men-
schen mit Behinderung beschäftigen. Dies, sofern es im vergaberechtlichen Rahmen möglich und machbar ist. 
Bei der Evaluation des Aktionsplans wird über die Umsetzung berichtet. 

   Unter den BeB-Lieferant*innen wird jährlich eine Umfrage mit der Frage gestartet, ob Menschen mit 
Behinderung im jeweiligen Betrieb beschäftigt sind und/oder es andere Formen der Unterstützung 
gibt. Die Liste wird jährlich aktualisiert und regelhaft bei der Auswahl von Lieferant*innen eingesetzt. 

5.8 Die Geschäftsstelle ergänzt die vorliegenden „Leitideen“ um den Aspekt der UN-BRK.
  Die Leitideen der Geschäftsstelle sind angepasst (2015).

  Zusätzliche Maßnahmen:
  Der Aktionsplan wird regelhaft an neue Mitarbeitende übergeben.
   Der Aktionsplan und die Beteiligung an seiner Realisierung wird in den jährlich stattfindenden Mitarbeitenden-

Gesprächen in der Geschäftsstelle thematisiert.


